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Recht & Wissenschaft aus einer Hand 

� Eine mittelständische Kanzlei aus München

� Bereiche: Lebensmittel, Futtermittel, Life Sciences, 
Pharmazeutika, Konsumgüter, 

� 14 Anwälte arbeiten für die Lebensmittel- und 
Konsumgüterindustrie

� 8 Anwälte für die Pharma- und 
Medizinprodukteindustrie

www.meisterernst.com

� 8 Naturwissenschaftlerinnen, davon 2 öffentlich 
bestellte und vereidigte Sachverständige für 
Lebensmittelchemie

� Bereiche: Wissenschaftliche und regulatorische 
Beratung, Zulassungsverfahren, toxikologische 

Bewertung (Krise), Verkehrsfähigkeit und 
Kennzeichnung, Sicherheitsbewertungen 
(Lebensmittel, Kosmetika, Chemikalien, Biozide, 
Verpackungen, Konsumgüter), wissenschaftliche 
Absicherung von Aussagen

www.rda-science.com
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Agenda

1. Einordnung der neuen EmpCo-RL/UGP-Änderungs-RL 
� Zielsetzung
� Stand der nationalen Umsetzung

2. Vorgaben nach UGP-Änderungs-RL 2024/825/EmpCo-RL, U WG-Änderungsgesetz
� Neue Rechtsbegriffe und Definitionen
� Neue Verbotstatbestände und Irreführungsregelungen
� Mögliche Konsequenzen und Sanktionen sowie weitere Auswirkungen für 

Produktkennzeichnung und –werbung

3. Umsetzung & Lösungsmöglichkeiten für rechtssichere U msetzung 
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1. Einordnung der neuen EmpCo-RL/UGP-Änderungs-RL 
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Green Claims Hintergründe

� Richtlinie (EU) 2024/825 zur Änderung der Richtlinien 2005/29/EG
und 2011/83/EU hinsichtlich der Stärkung der Verbraucher für den ökologischen
Wandel durch besseren Schutz gegen unlautere Praktiken und durch bessere
Informationen (EN: Directive (EU) 2024/825 amending Directives 2005/29/EC
and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the green transition
through better protection against unfair practices and through better information)

� lex generalis für allgemeine Umweltaussagen, Nachhaltigkeitssiegel u.a.

� Enthält neue Definitionen bzgl. Umweltwerbung

� Ergänzungen der Irreführung statbestände

� Ergänzungen des UGP-Anhangs (Schwarze Liste)
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Zeitlicher Ablauf UGP-Änderungs-RL 2024/825

26.03.2024
Inkrafttrete
n der RL

03.09.2025
Regierungsen
twurf zum 
Dritten 
Gesetze zur 
Änderung des 
Gesetzes 
gegen den 
unlauteren 
Wettbewerb

19.12.2025
Lesungen 
&Beschluss
Bundestag

12.02.2026
3. Gesetz 
Änderung 
UWG im 
Bundesgeset
zblatt 

27.9.2026
Anwendungs-
beginn
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EmpCo-RL 2024/825, Gesetz zur Änderung UWG



8

UGP-Änderungs-RL 2024/825 = EmpCo-RL

Umsetzung im UWG: 3. Gesetz zur Änderung des UWG v. 1 2.02.2026 

� Umsetzung bis 27.3.2026

� Anwendung ab 27.9.2026

� Q 8: does not provide for a transition period beyond this date; Q 18: traders will need

to ensure …, including for existing products … covering or correcting claims by stickers or 
at POS 

Keine Umstellungs- Abverkaufsfristen in EmpCo-RL oder  UWG vorgesehen 

Aber: für LM-Packungen Art. 3 Abs. 3 S. 2 VO 1169/2 011 (LMIV)

Jetzt bei Packungsgestaltungen, Werbematerialien bea chten 
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News aus Brüssel  

� Keine allgemeinen Abverkaufs-Umstellungsfristen

� Behörden sollen „gnädig“ sein, aber Risiko Abmahnung, Handel

� Q&A EU-Kommission: Q 8 Nachhaltigkeitssiegel anpassen Q 18 auch bestehende 
Produkte, Ideen Sticker realitätsfremd 

� Q&A nicht rechtsverbindlich 

� Leitlinien 2021 zu UGP-RL sollen später überarbeitet werden 
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News aus Berlin  

� Keine allgemeinen Abverkaufs-Umstellungsfristen

� Umsetzung fristgerecht mit 3. UWG-Änderungsgesetz vom 12.2.2026

� Anwendungsbeginn ab 27.9.2026  
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2. Vorgaben nach UGP-Änderungs-RL 2024/825/EmpCo-
RL, UWG-Änderungsgesetz
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UGP-Änderungs-RL 2024/825 / UWG 

� lex generalis für allgemeine Umweltaussagen, Nachhaltigkeitssiegel u.a.

� Enthält neue Definitionen bzgl. Umweltwerbung

� Ergänzungen der Irreführung statbestände

� Ergänzungen des UGP-Anhangs (Schwarze Liste)
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Neue Rechtsbegriffe und Definitionen

Umweltaussage

Allgemeine 
Umweltaus

-sage

Nachhaltig-
keitssiegel
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Neue Rechtsbegriffe und Definitionen

Art. 1 Nr. 1 lit. o) EmpCo-RL zur „Umweltaussage “ 

= „eine kommerzielle „Aussage oder Darstellung, die […] nicht verpflichtend ist,
einschließlich Darstellungen durch Text, Bilder, grafische Elemente oder Symbole
in jeder Form, einschließlich Etiketten, Markennamen, Firmennamen oder
Produktbezeichnungen , […] in der ausdrücklich oder stillschweigend
angegeben wird, dass ein Produkt, eine Produktkategorie, Marke oder
Gewerbetreibender eine positive oder keine Auswirkung auf die Umwelt hat oder
weniger schädlich für die Umwelt ist als andere Produkte, Marken oder
Gewerbetreibende oder dass deren Auswirkung im Laufe der Zeit verbessert
wurde“
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EU-Commission Questions & Answers 27.11. 2025

15. DO ‘VEGAN’/ ‘VEGETARIAN’ LABELS ALSO REFER TO 
ENVIRONMENTAL OR SOCIAL CHARACTERISTICS AND 
QUALIFY AS A SUSTAINABILITY LABEL UNDER THE ECGT 
DIRECTIVE?

„If the trader implies environmental or social benefits when
using these terms or labels (e.g., ‘vegan = better for the planet’), then
it could be considered an environmental claim or sustainability label “
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Art. 1 Nr. 1 lit. p) EmpCo-RL zur „allgemeinen Umweltaussage “ 

= „eine schriftlich oder mündlich getätigte Umweltaussage , einschließlich über
audiovisuelle Medien, die nicht auf einem Nachhaltigkeitssiegel enthalten ist
und bei der die Spezifizierung der Aussage nicht auf demselben Medium klar
und in hervorgehobener Weise angegeben ist“

Neue Rechtsbegriffe und Definitionen

Quelle: Abbildung 2 aus dem Kommunikationsleitfaden, aufrufbar unter Link: 
https://dok.aoel.org/AOEL_KommunikationsleitfadenzurUWG-

UmsetzungderRichtlinie2024-825_2025.pdf
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Beispiele für allgemeine Umweltaussagen

ErwGr (9) zur allgemeinen Umweltaussage

Beispiele allgemeiner Umweltaussagen umfassen „umweltfreundlich“,
„umweltschonend“, „grün“, „naturfreundlich“, „ökologisch“, „umweltgerecht“,
„klimafreundlich“, „umweltverträglich“, „CO2-freundlich“, „energieeffizient“
„biologisch abbaubar“, „biobasiert“ oder ähnliche Aussagen, mit denen eine
hervorragende Umweltleistung suggeriert wird oder die diesen Eindruck entstehen
lassen (...)“

� Darüber hinaus könnte eine schriftliche oder mündliche Aussage in Kombination
mit impliziten Aussagen wie Farben oder Bildern eine allgemeine
Umweltaussage darstellen

� Vorsicht bei vagen und vielschichtigen Begriffen (nachhaltig, bewusst,
verantwortungsbewusst)
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Neue Rechtsbegriffe und Definitionen

Quelle: Abbildung 4 aus dem Kommunikationsleitfaden, aufrufbar unter Link: 
https://dok.aoel.org/AOEL_KommunikationsleitfadenzurUWG-

UmsetzungderRichtlinie2024-825_2025.pdf
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Was ist mit der Substantiierung allgemeiner 
Umweltaussagen gemeint?

ErwGr (9): Spezifizierung beispielsweise im selben Fernseh- oder Radiowerbespot,
auf der Produktverpackung oder auf der Online-Verkaufsoberfläche

Allgemeine Umweltaussage: „klimafreundliche Verpackungen“

� Spezifische Umweltaussage: „100 % der für die Herstellung dieser
Verpackungen verwendeten Energie stammen aus erneuerbaren Quellen“

Allgemeine Umweltaussage: „umweltschonender Produktionsprozess“

� Spezifische Umweltaussage: „In unserem Produktionsprozess wird 75 % weniger
Wasser verwendet als der Branchendurchschnitt gemäß [zertifiziertem Umweltstandard
XYZ]“
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Problem: Vage und vielschichtige Begriffe

ErwGr (10):

„Ebenso sollte ein Gewerbetreibender keine allgemeinen Aussagen wie „bewusst “,
„nachhaltig “ oder „verantwortungsbewusst “ machen, die ausschließlich auf einer
anerkannten hervorragenden Umweltleistung beruhen, da sich derartige Aussagen
neben den Umweltmerkmalen auch auf andere Merkmale wie soziale Merkmale
beziehen.“

� Was sind genau diese sozialen Merkmale?
� Was muss nachgewiesen, wie spezifiziert werden?
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Problem: Vage und vielschichtige Begriffe - sozialen 
Merkmale

ErwGr (3):

� Qualität und Gerechtigkeit der Arbeitsbedingungen der beteiligten Arbeitskräfte,
(z.B. angemessene Löhne, Sozialschutz, Sicherheit des Arbeitsumfelds und
sozialer Dialog)

� Achtung der Menschenrechte
� Gleichbehandlung und Chancengleichheit für alle, einschließlich der

Gleichstellung der Geschlechter
� Inklusion und Vielfalt
� Beiträge zu sozialen Initiativen
� ethische Verpflichtungen wie den Tierschutz
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Neue Rechtsbegriffe und Definitionen -
Nachhaltigkeitssiegel

Art. 1 Nr. 1 lit. q) EmpCo-RL zum „Nachhaltigkeitssiegel “ 

= ein freiwilliges öffentliches oder privates Vertrauenssiegel , Gütezeichen oder 
Ähnliches , mit dem Ziel, ein Produkt, ein Verfahren oder eine Geschäftstätigkeit in 
Bezug auf ihre ökologischen oder sozialen Merkmale oder beides 
hervorzuheben oder zu fördern, ausgenommen alle verpflichtenden 
Kennzeichnungen gemäß Unionsrecht oder nationalem Recht

„allgemeine Umweltaussage“ ist eine schriftlich oder
mündlich getätigte Umweltaussage, einschließlich
über audiovisuelle Medien, die nicht auf einem
Nachhaltigkeitssiegel enthalten ist und bei der die
Spezifizierung der Aussage nicht auf demselben
Medium klar und in hervorgehobener Weise
angegeben ist
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Neue Rechtsbegriffe und Definitionen -
Nachhaltigkeitssiegel

Quelle: Abbildung 8 aus dem Kommunikationsleitfaden, aufrufbar unter Link: 
https://dok.aoel.org/AOEL_KommunikationsleitfadenzurUWG-

UmsetzungderRichtlinie2024-825_2025.pdf
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Neue Rechtsbegriffe und Definitionen -
Nachhaltigkeitssiegel

Wann ist eine Grafik ein Vertrauenssiegel, Gütezeich en oder Ähnliches? 

Keine Definition in der EmpCo-RL, der UGP-Richtlinie oder in dem deutschen 
UWG

� Auslegung dieser Begriffe durch die nationalen Gerichte
� Verständnis des angesprochenen Verkehrskreises! 
� BGH: Ein Gütezeichen drückt aus, dass ein neutraler Dritter mit 

entsprechender Kompetenz die beworbene Ware nach objektiven und 
aussagekräftigen Kriterien auf die Erfüllung von Mindestanforderungen 
geprüft hat 
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Beispiele für Angaben in Siegel-Form
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Änderungen Anhang I der UGP-RL – „Schwarze Liste“

Anhang I Abs. 1 bis 3 der EmpCo-RL regelt folgende Ergänzung der Geschäftspraktiken, 
die unter allen Umständen als unlauter gelten:

1. Nachhaltigkeitssiegel, nicht auf Zertifizierungssys tem beruht  (Nr. 2a)

2. Allgem. Umweltaussage ohne anerkannte hervorragende  Umweltleistung (Nr. 4a)

3. Zu weit gefasste Umweltaussagen (Nr. 4b)

4. Produktbezogene CO2-Claims, die auf Kompensation b eruhen (Nr. 4c)

5. Werbung mit Selbstverständlichkeiten (Nr. 10a)
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Änderungen Anhang I der UGP-RL – „Schwarze Liste“

Irreführende Geschäftspraktik ist künftig nach Anha ng Abs. 1 Nr. 2a EmpCo-
RL das

„Anbringen eines Nachhaltigkeitssiegels, das nicht auf einem
Zertifizierungssystem beruht oder nicht von staatlichen Stellen festgesetzt wurde“

� Was ist dieses Zertifizierungssystem und welche Anforderungen muss es
erfüllen?
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Zertifizierungssystem nach Art. 1 Nr. 1 Buchst. b) r ) EmpCo-RL

Allgemein : System der Überprüfung durch Dritte , das die Verwendung eines Nachhaltigkeitssiegels 
ermöglicht mit dem zertifiziert wird, dass ein Produkt, ein Verfahren oder eine Geschäftstätigkeit 
bestimmte Anforderungen erfüllt 

Anforderungen: 

� Bedingungen und Anforderungen öffentlich einsehbar
� Offenstehen unter transparenten, lauteren und diskriminierungsfreien Bedingungen für alle 

Unternehmen
� Systemanforderungen mit einschlägigen Sachverständigen und Interessenträgern erarbeitet
� Spezifische Verfahren bei Verstößen und Sanktionen vorgesehen
� Überwachung der Einhaltung der Anforderungen unterliegt objektiven Verfahren und wird von 

einem Dritten durchgeführt, dessen Kompetenz und Unabhängigkeit vom Systeminhaber und vom 
Gewerbetreibenden beruhen auf internationalen, unionsweiten oder nationalen Normen und 
Verfahren (Dreipersonenverhältnis )
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Anhang Abs. 1 Nr. 2a EmpCo-RL

keine firmeneigenen Nachhaltigkeitssiegel mehr

Unabhängigkeit vom Systeminhaber (und vom Gewerbetreibenden) 

Änderungen Anhang I der UGP-RL – „Schwarze Liste“
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Nachhaltigkeitssiegel

EmpCo-Faustformel: ???

1. Hat die Grafik eine Siegel-/Gütezeichenoptik?
2. Wurde es von staatlichen Stellen festgesetzt?
3. Beruht es auf einem Zertifizierungssystem? -> Konformitätsbestätigung einholen

� Wenn 2 und 3 (-): Weg von der Siegeloptik!

Durch den Verkauf dieses Produkts werden 50ct an die 
Antarctisfoundation gespendet. Die Antarctisfoundation setzt sich 
für den Artenerhalt der Kaiserpinguine durch Wildtierstationen und 

Müllbeseitigung ein
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Änderungen Anhang I der UGP-RL – „Schwarze Liste“

Irreführende Geschäftspraktik ist künftig nach Anha ng Abs. 2 Nr. 4a EmpCo-
RL das

„Treffen einer allgemeinen Umweltaussage, wobei der Gewerbetreibende die
anerkannte hervorragende Umweltleistung , auf die sich die Aussage bezieht,
nicht nachweisen kann.“

� Was ist diese anerkannte hervorragende Umweltleistung?
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Anerkannte hervorragende Umweltleistung nach Art. 1  Nr. 1 
Buchst. b) s) EmpCo

„Die Umweltleistung im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 66/2010 über das
EU-Umweltzeichen, mit nationalen oder regionalen Umweltkennzeichenregelungen
nach EN ISO 14024 Typ I , die in den Mitgliedstaaten offiziell anerkannt sind,
oder mit Umwelthöchstleistungen nach sonstigem geltenden Unionsrecht.“

Quelle: Abbildung 5 aus dem Kommunikationsleitfaden, aufrufbar unter Link: 
https://dok.aoel.org/AOEL_KommunikationsleitfadenzurUWG-

UmsetzungderRichtlinie2024-825_2025.pdf
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Anerkannte hervorragende Umweltleistung nach Art. 1  Nr. 1 
Buchst. b) s) EmpCo

„Umwelthöchstleistungen nach sonstigem geltenden Unionsr echt“
“

• Verordnung (EU) 2017/1369
• Verordnung (EU) 2018/848 (Regierungsentwurf)
• Verordnung (EU) 2024/1143 über geografische Angaben für Wein, Spirituosen

und landwirtschaftliche Erzeugnisse und über garantiert traditionelle
Spezialitäten und fakultative Qualitätsangaben für landwirtschaftliche
Erzeugnisse (Regierungsentwurf)

(© Europäische Union)

(© Europäische Union)

(© Bundesumweltministerium 
(BMUKN))
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Deutscher Gesetzgeber zu anerkannten hervorragenden 
Umweltleistungen

Gesetzesbegründung Regierungsentwurf UWG 

In Betracht kommen aber auch weitere europäische Rechtsakte wie die Verordnung (EU) 2018/848 über die

ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/ biologischen Erzeugnissen

sowie solche nationale, regionale und privaten Standards, die die Verordnung vollständig einhalten, auf

dieser gründen und aufbauen oder diese gar qualitativ übertreffen. Beispielsweise ist davon auszugehen,

dass die in der Verordnung (EU) 2018/848 enthaltenen spezifischen Vorgaben an eine nachhaltige

Bodenbewirtschaftung und Düngung als hinreichende Begründung für eine anerkannte hervorragende

Umweltleistung anzusehen sind, sodass die Verwendung einer allgemeinen Umweltaussage wie

„bodenschonend“ zulässig ist, auch wenn der Begriff in der Verordnung nicht ausdrücklich verwendet wird.
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Art. 1 Nr. 1 lit. p) UGP-Änderungs-RL/ � 2 Abs. 2 Nr. 1 UWG „allgemeinen 
Umweltaussage “ 

= eine schriftlich oder mündlich getätigte Umweltaussage , einschließlich über
audiovisuelle Medien, die nicht auf einem Nachhaltigkeitssiegel enthalten ist
und bei der die Spezifizierung der Aussage nicht auf demselben Medium klar
und in hervorgehobener Weise angegeben ist

UGP-Änderungs-RL 2024/825 / UWG 

Spezifizierung auf demselben Medium 
Allgemeine

Umweltaussage
Umweltaussage
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EG 9 UGP-RL Bsp. allgemeine Umweltaussage bzgl. Verb ot Anhang Nr. 4 a   
Wenn die Spezifizierung der Umweltaussage auf demselben Medium klar und in
hervorgehobener Weise angegeben ist, beispielsweise im selben Fernseh- oder

Radiowerbespot, auf der Produktverpackung oder auf der Online-Verkaufsoberfläche, gilt die 
Umweltaussage nicht als allgemeine Umweltaussage . Zum Beispiel wäre die � Aussage 
„klimafreundliche Verpackungen “ eine allgemeine Aussage, während die Aussage „100 % der 
für die Herstellung dieser Verpackungen verwendeten  Energie stammen aus erneuerbaren 
Quellen “ eine spezifische Aussage ist, die unbeschadet anderer Bestimmungen der Richtlinie 
2005/29/EG, die für diese spezifischen Aussagen weit erhin gelten, nicht unter dieses Verbot 

fallen würde . Darüber hinaus könnte eine schriftliche oder mündli che Aussage in 
Kombination mit impliziten Aussagen wie Farben oder Bildern eine allgemeine 
Umweltaussage darstellen.

Spezifizierte Umweltaussage GCD: 
Begriffsbestimmungen 
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Spezifizierung der allgemeinen Umweltaussage - Beispie le

Allgemeine Umweltaussage: „nachhaltiger Kaffee“

� Spezifische Umweltaussage: „Die Kaffeebohnen stammen zu 100 % aus
zertifizierten Fairtrade-Betrieben und wurden in energieeffizienten Anlagen
geröstet, die ausschließlich erneuerbare Energien nutzen. “

Allgemeine Umweltaussage: „umweltschonender Produktionsprozess“

� Spezifische Umweltaussage: „In unserem Produktionsprozess wird 75 %
weniger Wasser verwendet als der Branchendurchschnitt gemäß [zertifiziertem
Umweltstandard XYZ]“
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Änderungen Anhang I der UGP-RL – „Schwarze Liste“

Irreführende Geschäftspraktiken sind künftig nach A nhang Abs. 2 Nr. 4b 
EmpCo-RL das

„ Treffen einer Umweltaussage zum gesamten Produkt oder der gesamten
Geschäftstätigkeit des Gewerbetreibenden , wenn sie sich nur auf einen
bestimmten Aspekt des Produkts oder eine bestimmte Aktivität der
Geschäftstätigkeit des Gewerbetreibenden bezieht.“

� Was für Beispiele kann man sich darunter vorstellen?
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Umfang der Umweltaussage

� Umweltausage zum gesamten Produkt

� Besonderheit bei Verpackungs-Claims: Art. 14 PPWR : 

� Umweltaussagen zu Verpackungen müssen über 
Mindestanforderungen hinausgehen und ihren 
Bezugsbereich klar angeben

� Einhaltung ist in der technischen Dokumentation 
nachzuweisen

� Art. 1 Abs. 2 Buchst. p) GCD für andere bestehende oder 
künftige Unionsvorschriften: Art. 14 PPWR

Flasche -
ausgenommen 

Deckel und Etikett 
– vollständig 

recyclebar bei 
richtiger 

Entsorgung 
(siehe Rückseite)



40

Lex specialis: EU VerpackungsVO 2025/40 (PPWR) 

Art. 14 PPWR Umweltaussagen 

Umweltaussagen im Sinne von Artikel 2 o) UGP-Änderungs-RL  hinsichtlich Verpackungseigenschaften, für 
die in PPWR rechtliche Anforderungen festgelegt sind, gilt: 

� Die Aussagen werden nur in Bezug auf Verpackungseigenschaften gemacht, die über die in PPWR 
festgelegten geltenden Mindestanforderungen hinausgehen, und zwar im Einklang mit den darin 
festgelegten Kriterien, Methoden und Berechnungsregeln; und

� in den Aussagen wird angegeben, ob sie sich auf die Verpackungseinheit, einen Teil der 
Verpackungseinheit oder auf alle vom Wirtschaftsakteur in Verkehr gebrachten Verpackungen beziehen.

� Einhaltung dieser Anforderungen ist in der gemäß Anhang VII PPWR erstellten technischen Dokumentation 
zu der Verpackung nachzuweisen.
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Lex specialis: EU VerpackungsVO 2025/40 (PPWR) 

Beispiele zu Art. 14 PPWR Umweltaussagen 

� Bsp. „recycelbare Verpackung“ Art. 6 PPWR Alle Verpackungen müssen recyclingfähig sein; Abs. 2 wann 
als recyclingfähig gelten (stoffl. Recycling, Abfall, der getrennt gesammelt), gilt ab 2030 Bzw. 2035 UND

Allgemeine UA, wenn nicht auf selbem Medium klar spezifiziert (Anhang Nr. 4 a) , gesamte Verpackung 
zutreffen (Anhang Nr. 4 b)

� Bsp. „Verpackungsfolie aus 50 % recyceltem Material“ Art. 7 PPWR Vorgaben für den Mindestrezyklatanteil
in Kunststoffverpackungen ab 2030 bzw. 2040; keine allg. UA, da spezifiziert 

� „Flasche aus 100 % recyceling PET“ Mindesrezyklatanteil von 100 % in Art. 7 PPWR nicht vorgesehen, 

kein Verstoß gegen Art. 14 PPWR; keine allg. UA, da spezifiziert

� Bsp. „100 % wiederverwertbar“ Art. 11 PPWR wiederverwendbare Verpackungen ab dem 11. Februar 2025 
in Verkehr gebracht werden, als wiederverwendbar gelten, wenn sie alle Anforderungen des Art. 11 
erfüllen. 
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Änderungen Anhang I der UGP-RL – „Schwarze Liste“

Irreführende Geschäftspraktiken sind künftig nach A nhang Abs. 2 Nr. 4c 
EmpCo-RL das

„Treffen einer Aussage, die sich auf der Kompensation von
Treibhausgasemissionen begründet und wonach ein Produkt hinsichtlich der
Treibhausgasemissionen neutrale, verringerte oder positive Auswirkungen auf die
Umwelt hat.“

Verbot von produktbezogenen Aussagen zur Klimaneutralität o.ä., wenn allein auf
Kompensation von Treibhausgasemissionen basierend

Nicht erfasst : Aussage über klimaneutrales Unternehmen (insoweit � 5 Abs. 1
und 2 sowie �� 5a und 5b UWG-Maßstab)
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Zu Ziff. 4c Anhang I der UGP-RL – Erwägungsgrund 12

(…) Aussagen verbieten, die sich auf der Kompensation von Treibhausgasemissionen begründen
und wonach ein Produkt hinsichtlich der Treibhausgasemissionen neutrale, verringerte oder
positive Auswirkungen auf die Umwelt hat. Aussagen sollten unter allen Umständen verboten
sein. (…)

Beispiele: „klimaneutral“, „zertifiziert CO2-neutral“, „CO2-positiv“, „mit Klimaausgleich“,
„klimaschonend“ und „mit reduziertem CO2-Fußabdruck“.

Solche Aussagen sollten nur zulässig sein , wenn sie auf den tatsächlichen Auswirkungen auf
den Lebenszyklus des betreffenden Produkts beruhen und sich nicht auf die Kompensation von
Treibhausgasemissionen außerhalb der Wertschöpfungskette des Produkts beziehen. Ein solches
Verbot sollte Unternehmen nicht daran hindern, für ihre Investitionen in Umweltinitiativen, etwa in
Projekte für Emissionsgutschriften, zu werben, sofern nicht irreführend.

Kompensations-Claims
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Ergänzungen der Irreführungstatbestände nach Art. 1 Nr. 2 und Nr. 3 
EmpCo-RL 

� Ökologische und soziale Merkmale und Zirkularitätsaspekte wie 
Recyclingfähigkeit gehören ausdrücklich zu den wesentlichen Merkmalen des 
Produkts, über die nicht irregeführt werden darf 

� Werbung mit für Verbrauchern irrelevanten Vorteilen kann irreführend sein 

� Das Treffen einer Umweltaussage über die künftige Umweltleistung muss  
künftig weitere Voraussetzungen erfüllen

� Was wird hier genau vorausgesetzt?
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Ergänzungen der Irreführungstatbestände - Umweltaussa ge über die 
künftige Umweltleistungen 

� klare, objektive, öffentlich einsehbare und überprüfbare Verpflichtungen, die in 
einem detaillierten und realistischen Umsetzungsplan festgelegt sind

� Umsetzungsplan muss messbare und zeitgebundene Ziele sowie weitere 
relevante Elemente (z.B. Zuweisung von Ressourcen) umfassen, die zur 
Unterstützung seiner Umsetzung erforderlich sind

� Regelmäßige Überprüfung durch einen unabhängigen ex ternen 
Sachverständigen

� Erkenntnisse des Sachverständigen werden Verbrauchern zur Verfügung 
gestellt
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Claims zu zukünftigen Umweltleistungen
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Fazit - Beispiele 

� „nachhaltig“ Spezifizierung muss sich auf Umwelt und soziale Merkmale beziehen (EG 10)

� „klimaneutral“ „CO2 neutral“, „CO2 positiv“ muss Lebenszyklus des Produkts betreffen, 

unzulässig, wenn auf Kompensation (außerhalb der Wertschöpfungskette) beruhen (EG 12)

� Gesamte Produkt, Verpackung betroffen (auch Deckel der Flasche) Anhang Nr. 4 b) 

� Wie konkret, weitgehend (inhaltlich und optisch verknüpft muss eine 

Spezifizierung/Konkretisierung sein, damit keine allgemeine Umweltaussage? 

Einzelfallentscheidung! 
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Keine Umstellungs- Abverkaufsfristen in EmpCo-RL, UWG

� In EmpCo-RL nicht vorgesehen, vollharmonisierend, 1:1 Umsetzung

� In UWG-Änderungsgesetz nicht vorgesehen 

� Q&A der EU-Kommission 27.11.2025 Q 8 „Directive does not provide for a transition period 

beyond this date“ Q 18 „The ECGT Directive shall apply from 27 September 2026. From that 

date, traders will need to ensure that their environmental claims and sustainability labels in a 

business-to-consumer context comply with the new provisions, including for existing products.”

� Abverkauf von Lebensmittelverpackungen, die vor. 27.9.2026 in Verkehr gebracht wurden,       

Art. 3 Abs. 3 VO 1169/2011 (LMIV)  
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Konsequenzen und Sanktionen - Auswirkungen für 
Produktkennzeichnung und -werbung

� Verpflichtend anzuwenden sind Vorgaben der EmpCo-Richtlinie/UWG ab dem 
27. September 2026

� Bis dahin muss Werbung und Produktaufmachung aktuellen Anforderungen 
UWG einhalten 

Mögliche Konsequenzen: 

Abmahnung nach 
dem UWG 

Bußgelder
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Konsequenzen und Sanktionen

Ab 27.09.26 können Verstöße nach dem UWG von Mitbewerbern sowie von 
bestimmten Wirtschaft- und Verbraucherverbänden abgemahnt werden

� i.R.v. Abmahnungen können Unterlassungs- Auskunft- und Schadensersatz-
Ansprüche geltend gemacht und gerichtlich durchgesetzt werden

� Ggf. individuelle Aufbrauchfristen  
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Konsequenzen und Sanktionen

� � 16 UWG (strafbare Werbung) ist nicht einschlägig

� Aber: Bußgelder nach � 19 Abs. 1 i.V.m. � 5c Abs. 1, 2 UWG i.V.m. � 3 Abs. 3 
UWG i.V.m. den Nummern 1 bis 31 oder 33 der Schwarzen Liste möglich, wenn 
es sich um einen weitverbreiteten Verstoß oder einen weitverbreiteteren Verstoß 
mit Unions-Dimension handelt 

� Geldbuße bis zu 50.000,00 Euro möglich

� Unternehmer mit einem Jahresumsatz von mehr als 1,25 Millionen Euro kann 
auch in Verbindung mit� 30 Abs. 2 S.2 OWiG, die Ordnungswidrigkeit mit einer 
Geldbuße bis zu 4 Prozent des Jahresumsatzes geahndet werden
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� Alle genutzten Umweltbehauptungen prüfen 

� Vage, pauschale, allgemeine Umweltaussagen meiden, da oft nicht belegbar

� Spezifische Aussagen, die nachweisbar sind, verwenden

� Transparente & authentische Kommunikation 

� Klare, verständliche zielgruppenorientierte Kommunikation  

� Kontextabhängige Einzelfallbetrachtung 

� Prüfung: 

1. Jetzige Rechtslage (Irreführung)

2. EmpCo-RL/UWG 

3. PPWR 

Jetzt bei Packungsgestaltungen, Werbematerialien bea chten!  

To Do‘s
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Hilfestellung - Kommunikationsleitfaden
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� Art. 1 Abs. 1 b) d) EmpCoRL zu Art. 6 Irreführung durch Umweltaussage über künftige 
Umweltleistung ohne unabhängig geprüften Umsetzungsplan

� Anhang Nr. 4 b) EmpCoRL Umweltaussage zur gesamten Geschäftstätigkeit des 
Gewerbetreibenden, wenn sie sich nur auf eine bestimmte Aktivität bezieht 

� „Nachhaltigkeitswerbung“ im Nachhaltigkeitsbericht 

� Aber: verpflichtende Angaben können nicht unzulässig sein

� Gesetzesenentwurf UWG v. 29.9.25 S. 28 zum Begriff Umweltaussage:

„Erfasst werden nur Aussagen, die im Kontext von Werbung getroffen werden, nicht aber 
Aussagen, die anderen Zwecken dienen, zum Beispiel solche im Rahmen gesetzlich vor-
geschriebener Berichte. Zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzumfangs sind an dieses 
Merkmal nicht allzu hohe Anforderungen zu stellen.“ 

Unternehmensbezogene Nachhaltigkeitskommunikation 
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